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Diese Ausgabe erscheint 
auch online

DRK bittet dringend um Blutspenden
Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die Bestände der Blutkonser-
ven in den letzten Tagen stark gesunken. Ursachen seien die anhaltende 
Urlaubszeit, die hohen Temperaturen der letzten 
Wochen sowie der Aus-
fall zahlreicher Blutspen-
determine, da zahlreiche 
Räumlichkeiten aufgrund 
der Corona-Beschrän-
kungen nicht genutzt 
werden können. Eine 
ausreichende Anzahl an 
Blutspenden ist für die Heilung und Lebensrettung aber oftmals das wichtigste 
Kriterium. Unfallopfer, Patienten mit Krebs, schweren Erkrankungen, werdende 
Mütter, Neugeborene - die Liste der Patienten ist schier unendlich. Täglich 
werden für Patienten in Deutschland 15.000 Bluttransfusionen benötigt. Durch 
den aktuell hohen Bedarf in den Kliniken werden dringend Blutspenden benö-
tigt. Das DRK lädt Sie zum nächsten Blutspendetermin am

Mittwoch, dem 21.10.2020, von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr, 
Gemeindehalle in Hochdorf, Schillerstr. 35, 71735 EBERDINGEN

ein.
Auch in „Corona-Zeiten“ ist die Blutspende sehr sicher. Um in den genutzten 
Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten ge-
währleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende 
ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt: https://terminre-
servierung.blutspende.de/m/eberdingen-hochdorf-gemeindehalle
Blutspendetermine werden beim DRK unter Kontrolle und in Absprache mit 
den Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards 
durchgeführt. Die Mitarbeiter sind für derartige Situationen besonders geschult. 
Das Infektionsrisiko liegt daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen!
Wie auch sonst gilt: Gehen Sie nur zur Blutspende, wenn Sie sich gesund 
und fit fühlen. Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Hei-
serkeit, erhöhte Körpertemperatur) werden nicht zur Blutspende zugelassen. 
Wenn Sie Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den 
letzten Wochen einen Risikogebiet aufgehalten haben, müssen Sie bitte bis 
zur nächsten Blutspende vier Wochen pausieren.
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der kostenfreien Service-Hotline unter 
0800-1194911 zur Verfügung. Zusätzliche Informationen finden Sie auch im 
Internet unter www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus 

 

Aktuelles: 

-  Die nächste öffentliche 
Gemeinderatssitzung 
findet am Donnerstag, 
22.10.2020 um 19.30 
Uhr in der Gemein-
dehalle Eberdingen, 
Hirschstraße 13 statt.
Die Bevölkerung ist 
unter Einhaltung der 
Corona-Bedingungen 
herzlich eingeladen

-  Die zweite Änderung der 
Friedhofsatzung mit Ge-
bührenverzeichnis fin-
den Sie unter „Amtliche 
Bekanntmachungen“

Veranstaltungen:
-  Samstag, 17.10.: 

Letzte Altpapiersamm-
lung im OT Eberdingen

-  Mittwoch, 21.10.: Blut-
spende in der Gemein-
dehalle Hochdorf
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Einladung zur Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Donners-
tag, 22.10.2020 um 19.30 Uhr mit nachfolgender Tagesordnung 
in der Gemeindehalle Eberdingen, Hirschstraße 13, statt:
1. Einwohnerfrageviertelstunde
2. Bauvorhaben
 ●  Wohnhaus Um- und Anbau mit Doppelgarage im UG, 

Mönsheimer Weg 7, Flst. Nr. 969 in Nussdorf
3. Baugebiet „Hinter dem Zaun IV“, OT Nussdorf
 ● Beschluss der städtebaulichen Konzeption
 ● Weiteres Vorgehen
4.  Grundschule Hochdorf, teilweise Erneuerung der Dachab-

dichtung
 ● Mitteilung des Ausschreibungsergebnisses
 ● Vergabe der Arbeiten

Der Beschluss des Gemeinderates vom 24.09.2020 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.
Eberdingen, den 15.10.2020
gez.
Peter Schäfer; Bürgermeister

5. Keltenmuseum Hochdorf
 ● Vorstellung der Keltenkonzeption

6. Verschiedenes, Bekanntgaben

Die Einwohnerschaft ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen.

Es gelten die aktuellen Corona Hygiene- und Abstandsbestim-
mungen. 
Dazu ist es erforderlich, dass sich die Besucher vor Betreten 
der Gemeindehalle registrieren und einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen.

Vorsitzender des Gemeinderats

Bürgermeister Peter Schäfer

Öffentliche Bekanntmachung  

Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan „Seitenstraße“ im OT Eberdingen
Der Gemeinderat der Gemeinde Eberdingen hat in öffentlicher Sitzung am 14.11.2019 aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Seitenstraße“ im OT Eberdingen beschlossen. Der Beschluss wurde am 21.11.2019 im Mitteilungsblatt 
ortsüblich bekanntgemacht.
In seiner Sitzung am 24.09.2020 hat der Gemeinderat nun beschlossen, den Aufstellungsbeschluss vom 14.11.2019 aufzuheben. 
Das Bauleitplanverfahren wird somit eingestellt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im nachfolgend abgedruckten maßstabslosen Lageplan vom 17.10.2019 ersichtlich.

Amtliche Bekanntmachungen
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Bekanntmachung des Erörterungstermins im 
Planfeststellungsverfahren zur Herstellung
und Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens
„Eberdingen“, Gemarkung Eberdingen
Der Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren zur Herstel-
lung des Hochwasserrückhaltebeckens „Eberdingen“, Gemar-
kung Eberdingen, findet statt 

am Donnerstag, den 29. Oktober 2020, ab 10.00 Uhr,
im Landratsamt Ludwigsburg,

Hindenburgstraße 40, 71638 Ludwigsburg,
Konferenzzone, Ebene 4, Großer Sitzungssaal

Gemäß § 73 Abs. 6 Satz 2 des Landesverwaltungsverfahrensge-
setzes wird dies hiermit ortsüblich bekannt gemacht.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden.
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist eine Anmeldung 
zwingend erforderlich.
Geben Sie hierzu Ihre Kontaktdaten sowie den Betreff  
„Erörterungstermin Eberdingen“ an.

Anmeldemöglichkeiten: 
•	 per Post: Landratsamt Ludwigsburg, FB 22 Umwelt,
 Hindenburgstraße 40,
 71638 Ludwigsburg
•	 per Fax: 07141 144-59922
•	 per E-Mail: Umwelt@landkreis-ludwigsburg.de

Ohne Anmeldung ist eine Teilnahme leider nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass im Kreishaus die AHA-Regeln (Abstand 
halten, Hygiene-Maßnahmen beachten, Alltagsmasken tragen) 
gelten.

Landratsamt Ludwigsburg
Ludwigsburg, den 08.10.2020

Gemeinde Eberdingen
Landkreis Ludwigsburg

Satzung zur zweiten Änderung  
der Friedhofssatzung

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung)
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 
49 Abs. 2 Nr. 2 Gesetzes über das Friedhofs- und Leichenwe-
sen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 8 
und 9 des Kommunalabgabenge-setzes für Baden-Württemberg 
hat der Gemeinderat am 24.09.2020 die nachstehende Satzung 
zur zweiten Änderung der Friedhofssatzung vom 21.07.2016 
beschlossen:

Artikel 1
Änderungen

III. Bestattungsvorschriften
Paragraph 5 erhält folgende Fassung:

§ 5 Allgemeines
(1)  Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes 

durch die Bestattungspflichtigen bei der Gemeindeverwaltung 
(Friedhofsamt) mit allen erforderlichen Unterlagen anzumelden 
oder es ist ein Bestattungsinstitut damit zu beauftragen. Wird 
eine Bestattung in einer früher erworbenen Wahlgrabstätte 
beantragt, so ist auf Verlangen der Gemeinde das Nutzungs-
recht nachzuweisen.

(2)  Ort und Zeit der Bestattung oder der Urnenbeisetzung werden 
von der Gemeindeverwaltung festgesetzt und berücksichtigt 
dabei nach Möglichkeit die Wünsche der Hinterbliebenen und 
der Geistlichen.

(3)   Bestattungen sollen in der Regel spätestens 14 Tage nach 
Eintritt des Todes erfolgen. Im Einzelfall sind Ausnahmerege-
lungen zu beantragen.

(4)  Verstorbene, die nicht binnen 14 Tagen nach Eintritt des Todes 
und Urnen, die nicht binnen 4 Monaten nach Einäscherung 
beigesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflich-
tigen von Amts wegen anonym in einer Erdreihengrabstätte 
oder in einer Urnenreihengrabstätte beigesetzt.

IV. Grabstätten
§ 11 Allgemeines

Absatz 2 erhält folgende Fassung:
(2)  Auf den Friedhöfen werden folgende Arten der Grabstätten 

zur Verfügung gestellt:
 a) Reihengrabstätten
 b) Urnenreihengrabstätten
 c) Wahlgrabstätten
 d) Urnenwahlgrabstätten
 e) Urnenwandgrabstätten
 f) Baumgrabstätten
 g) Stelengrabstätten
 h) Wiesengrabstätten (ausschließlich als Reihengrabstätten)
Anonyme Grabstätten für die Leichen- und Aschebeisetzung 
sowie Stelen, Baumgrabstätten und Aschegrabfelder sind in  
§ 14 Abs. 5 - 8 und § 14a sowie § 14b geregelt.
Nach § 14a wird § 14b eingefügt:

§ 14b Besondere Vorschriften
 bei Bestattungen in Wiesengrabstätten

 (1)  Wiesengrabstätten sind für Erdbestattungen (von Leichen) 
bestimmte Gräber mit einheitlicher Gestaltung, welche auf 
Antrag für die Dauer der Ruhezeit der Reihe nach verge-
ben werden.

 (2) Nutzungsrechte werden an dieser Grabstätte nicht verliehen.
 (3)  Die Bepflanzung und Pflegemaßnahmen erfolgen aus-

schließlich durch die Gemeinde. Die Grabstätten müssen 
für die Pflege freigehalten werden.

 (4)  Zur Abgeltung des Pflegeaufwands wird im Voraus ein 
einmaliger Zuschlag erhoben.

 (5)  Eine Kennzeichnungspflicht besteht nicht (anonymes Grab). 
Bei gewünschter Kennzeichnung dieser Grabstätten hat 
der/die Verfügungsberechtigte diese mit einer genehmi-
gungspflichtigen Grabplatte zu versehen und instand zu 
halten. Es sind nur liegende Grabmale (Grabplatten) mit 
einer einheitlichen Größe von 40 x 40 cm erlaubt. Die 
Mindeststärke der Platte muss 10 cm betragen. Die Be-
schriftung darf ausschließlich mit vertiefter Schrift erfolgen. 
Diese ist durch einen Steinmetz/Bildhauer vorzunehmen. 
Die Grabplatten müssen so angebracht werden, dass der 
höchste Punkt der Platte mindestens 1 cm unterhalb der 
Grasnarbe liegt.

 (6)  Sonstige Grabmale, Grabausstattungen, Blumenschmuck 
und Anpflanzungen sind unzulässig.

 (7)  Trittplatten oder Grabeinfassungen werden nicht ange-
bracht und sind unzulässig.

 (8)  Für eventuelle Schäden oder Spuren an der Grabplatte, 
die beim Mähen nicht vorsätzlich und nicht grob fahrlässig 
entstanden sind, haftet die Gemeinde nicht.

 (9)  Soweit in diesem Paragraphen nichts Ausdrückliches 
geregelt ist, gelten die übrigen Bestimmungen der Fried-
hofssatzung.

§ 28 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich 
nach dem als Anlage zu dieser Satzung beigefügtem geänderten 
Gebührenverzeichnis vom 24.09.2020.

Artikel 2
Inkrafttreten

 (1) Diese Satzung tritt am 01.11.2020 in Kraft.
 (2)  Gleichzeitig tritt das Gebührenverzeichnis vom 23.11.2017 

außer Kraft.
Ausgefertigt:
Eberdingen, den 12.10.2020
gez.
Peter Schäfer 
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
Eberdingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung dieser Satzung verletzt 
worden sind.
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Gemeinde Eberdingen
Landkreis Ludwigsburg

Anlage zur Friedhofssatzung
- Gebührenverzeichnis –

Nr. Amtshandlung / Gebührentatbestand Gebühr €

1.1 Genehmigung zur Aufstellung und 
Veränderung eines Grabmals

13,00

1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen 
Grabmalaufstellern
1.21 Einzelfall
1.22 befristete Zulassung für 1 Jahr
1.23 befristete Zulassung für 2 Jahre
1.24 befristete Zulassung für 3 Jahre
1.25 befristete Zulassung für 4 Jahre
1.26 befristete Zulassung für 5 Jahre

17,00
35,00
53,00
70,00
88,00

106,00

1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpfl ege
1.31 Einzelfall
1.32 befristete Zulassung für 1 Jahr
1.33 befristete Zulassung für 2 Jahre
1.34 befristete Zulassung für 3 Jahre
1.35 befristete Zulassung für 4 Jahre
1.36 befristete Zulassung für 5 Jahre

15,00
25,00
50,00
75,00

100,00
150,00

1.4 Sonstige gewerbliche Tätigkeit 
1.41 Einzelfall
1.42 befristete Zulassung für 1 Jahr
1.43 befristete Zulassung für 2 Jahre
1.44 befristete Zulassung für 3 Jahre
1.45 befristete Zulassung für 4 Jahre
1.46 befristete Zulassung für 5 Jahre

15,00
25,00
50,00
75,00

100,00
150,00

1.5 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen 
Urnen, Gebeinen 9,00

2 Benutzungsgebühren

2.1 für die Überlassung
a) eines Reihengrabes
b)  eines Urnenreihengrabes im Erdbestattungsfeld
c)  eines Urnenreihengrabes in der Urnenwand
d)  eines Urnenreihengrabes im anonymen Grabfeld
e) eines Urnenbaumreihengrabes
f)  eines Urnenreihengrabes an der Urnenstele
g)  eines Wiesengrabes

zzgl. Grabpflegepauschale für 25 Jahre

2.479,00
1.043,00
1.262,00
931,00

1.262,00
931,00

2.479,00
1.250,00

2.2 für die Verleihung von besonderen 
Grabnutzungsrechten
a) für ein Wahlgrab (Doppelgrab)
b)  für ein Urnenwahlgrab im Erdbestattungsfeld
c) für ein Urnenwahlgrab in der Urnenwand
d) für ein Urnenbaumwahlgrab
e) für ein Urnenwahlgrab an der Urnenstele

4.670,00
1.221,00
1.388,00
1.458,00
958,00

2.3 für die Verlängerung eines Nutzungsrechts
pro Jahr je Einzelfläche
a) für ein Wahlgrab
b)  für ein Urnenwahlgrab im Erdbestattungsfeld
c) für ein Urnenwahlgrab in der Urnenwand
d) für ein Urnenbaumwahlgrab
e) für ein Urnenwahlgrab an der Urnenstele

187,00
81,00
93,00
97,00
64,00

2.4 für sonstige Leistungen
a) Benutzung der offenen Aussegnungshalle 
b)  Benutzung der geschlossenen Aussegnungshalle
c)  Benutzung der Leichenzelle je angefangener 

Tag

100,00
200,00

29,00

Diese Änderungen treten am 01.11.2020 in Kraft.
Ausgefertigt:

Eberdingen, den 12.10.2020
gez.
Peter Schäfer, 
Bürgermeister

NUSSDORF
EBERDINGEN
HOCHDORF/ENZ

Die Gemeinde Eberdingen verkauft ein Grundstück im 
Mönchswiesen, 381 m², in rückwertiger Lage. Auf dem 
Grundstück steht eine Pumpstation, die nach Fertigstellung 
der Quellsanierung nicht mehr benötigt wird. Der Abbruch 
der Pumpstation, die Verfüllung des darunterliegenden Was-
serspeichers mit 100 m³, die dadurch entstehenden Kosten 
und alle Kaufnebenkosten werden vom Käufer getragen. Auf 
dem Grundstück ist keine Bebauung zulässig. Außerdem 
ist eine Lagerung von wassergefährdenden Stoffen unzu-
lässig. Zugang zum Grundstück ist nur bedingt über einen 
ca. 2,50 m breiten Gehweg möglich. Angebote dürfen bis 
zum 21.10.2020 bei Frau Zorn, sabine.zorn@eberdingen.de, 
07042/799317 eingereicht werden. Der Bodenrichtwert liegt 
bei 70 € pro m².

Bürgerinformationen

Bücherei Nussdorf
Die Bücherei Nussdorf bleibt wegen eines Wasserschadens 

bis auf Weiteres geschlossen.

Wir bitten um Verständnis.

Altersjubilare

Wir gratulieren recht herzlich

im OT Eberdingen am 
21.10. zum 70. Geburtstag,
Hans-Peter Gohl, 
Quellenstr. 18

im OT Hochdorf/Enz am
20.10. zum 80. Geburtstag, 
Helga Fischer, Im Kaiserfeld 9

im Ortsteil Nussdorf am
18.10. zum 75. Geburtstag, Hans Peter Salig, Siemensstr. 2

Wir wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.
Bürgermeister Peter Schäfer

Sollten Sie keine Veröffentlichung wünschen, melden Sie sich 
bitte beim Einwohnermeldeamt oder in den Verwaltungsaußen-
stellen.

Bürgermeisteramt

SEKUNDEN
ENTSCHEIDEN

112
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Öffnungszeiten und Telefonnummern

Gemeindeverwaltung   Tel. 7990
Internet: www.eberdingen.de
E-Mail: buergermeisteramt@eberdingen.de

Zentralverwaltung
Rathaus Eberdingen

Öffnungszeiten: -bitte vorherige Terminvereinbarung-
Montag - Freitag  8.30 - 11.30 Uhr
Montag  16.00 - 18.30 Uhr

Durchwahl
Bürgermeister   799 401
Sekretariat   799 402
Fax   799 466

Bauamt
Amtsleiter  799 306
Stellv. Amtsleiterin  799 307
Fax  799 477

Kämmerei und Personalamt
Amtsleiter   799 315
Sekretariat  799 316
Liegenschaften, KAG-Beiträge  799 317
Steueramt (Wasserzins, Grundsteuer,  799 309
Gewerbesteuer, Hundesteuer, stellv. Kasse)
Kasse  799 311
Fax  799 488

Ordnungs- und Sozialamt
Amtsleiter  799 304
Sekretariat (KiGa-Gebühren, Ferienbetreuung,  799 302
Verlässliche Grundschule)
Hallenbelegung, Ortseingangstafeln  799 204
Gemeindevollzugsbediensteter   799 205
Fax  799 499
Einwohnermeldeamt (Ausweise,
Fundsachen, Gewerbean-/-abmeldungen)   799 203
Standesamt, Friedhof  799 202
Fax  799 455
Gemeindebauhof   819 9898
Fax  81 999 07
Wassermeister   0171 950 6490
stv. Wassermeister  0171 950 6518

Freibad und Kiosk bleiben im Jahr 2020 geschlossen

Verwaltungsaußenstellen:

Hochdorf/Enz  7095
Fax   81 74 27

Öffnungszeiten: -bitte vorherige Terminvereinbarung-
Montag, Mittwoch, Freitag    8.30 - 11.30 Uhr
Montag        16.00 - 18.30 Uhr

Nussdorf  98 081
Fax  81 54 63

Öffnungszeiten: -bitte vorherige Terminvereinbarung-
Montag, Mittwoch, Freitag    8.30 - 11.30 Uhr
Montag        16.00 - 18.30 Uhr

Keltenmuseum Hochdorf/Enz  78 911
Fax  370 744

Öffnungszeiten:
Di. - Fr.  9.30 - 12 Uhr + 13.30 - 17 Uhr
Sa., So. + Feiertag durchgehend von   10 - 17 Uhr
Mo. geschlossen

Ortsbücherei

Eberdingen  799 208
Öffnungszeiten:
Mo.   15.00 - 18.00 Uhr + Do. 16.00 - 19.00 Uhr

Hochdorf/Enz  87 14 18
Öffnungszeiten:
Mo.  15.00 - 18.00 Uhr
Do.  11.00 - 12.00 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr

Nussdorf  94 01 68
Öffnungszeiten:
Di.  15.00 - 18.00 Uhr
Mi.   11.00 - 12.00 Uhr
Do.   16.00 - 18.00 Uhr

Kindergärten
Eberdingen Arche Noah  7050
Hochdorf/Enz/Regenbogen  77 145
Hochdorf/Enz/Schillerschule  87 14 17
Hochdorf/Enz/Waldzwerge  81 321 64
Nussdorf/Blumenstraße   81 83 50
Nussdorf/Reischachstraße  5608

Grundschule Eberdingen
Schillerschule Hochdorf (Stammschule)  87 14-0
Fax  87 14 22
Internet: www.schule-eberdingen.de
E-Mail: sekretariat@schule-eberdingen.de
Karl-Ehmann-Schule Nußdorf (Außenstelle)  97 050-0
Fax  97 05022

Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule

Hochdorf   87 14 21
Öffnungszeiten:   11.15 - 17.00 Uhr

Nussdorf  97 05020
Öffnungszeiten:     11.30 - 17.00 Uhr

Forstdienststelle  07152-52488
im Forstrevier Heimerdingen Steffen Frank
(Steffen.Frank@Landkreis-Ludwigsburg.de)

Postagentur Eberdingen, Filiale 603
Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag   18.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch - Freitag   15.00 - 17.00 Uhr
Samstag  12.00 - 13.00 Uhr

Postagentur Hochdorf/Enz, Filiale 602
Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag   14.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch bis Freitag  9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  9.00 - 12.00 Uhr

17.30 - 19.00 Uhr
Samstag  9.30 - 11.30 Uhr

AVL ServiceCenter
Telefon  07141 144 28 28
Fax  07141 144 28 29
servicecenter@abfallwirtschaft-ludwigsburg.de

Wertstoffhof BURGHOF Plus
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  07:45 – 11:45 u.

12:45 – 15:45 Uhr
Sa.   09:00 - 13:00 Uhr

Kehrbezirke für die Kaminreinigung

OT Eberdingen und Nussdorf 
Bezirksschornsteinfegermeister
Michael Hrdina, Vaihingen-Riet  07042 94 06 24

OT Hochdorf/Enz
Bezirksschornsteinfegermeister
Stephan Müller, Korntal-Münchingen  0711 8386410
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Notdienste

Notrufe
Notruf  Tel. 112
Feuernotruf  Tel. 112
Polizeiposten Vaihingen/Enz  Tel. 941-0

Ärztlicher Notfalldienst

Krankenhaus Leonberg, Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg
Zuständig für Eberdingen (Eberdingen, Hochdorf/Enz, Nussdorf)

Öffnungszeiten der Notfallpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag:  18.00 - 22:00 Uhr
Mittwoch:        14:00 - 24.00 Uhr
Freitag:         16:00 - 24.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag:    07:00 - 22.00 Uhr

Nach 22 Uhr bzw. nach 24 Uhr am Mittwoch und Freitag erfolgt die 
Versorgung von Notfallpatienten, die zu Fuß kommen können, durch die 
Notfallambulanz des Krankenhauses. Hausbesuche werden weiterhin über 
die Notfallpraxis besorgt. Sie erreichen die Notfallpraxis Leonberg und den 
allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst für Hausbesuche.

Notfalldienst der Kinder- und Jugendärzte

Bei akuten Erkrankungen und anderen Notfällen: Notfallpraxis für Kinder und 
Jugendliche im Klinikum Ludwigsburg, Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg. 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 18.00 Uhr bis am nächsten Morgen um 
8.00 Uhr; Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztags von 8.00 Uhr bis 
am nächsten Morgen um 8.00 Uhr. Eine telefonische Anmeldung ist nicht 
erforderlich, bitte bringen Sie die Versichertenkarte mit. Die Notfallpraxis ist 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geschlossen.

Zahnärztlicher Notfalldienst

Zu erfragen unter Telefon (0711) 7877733

Tierärzte

Samstag, 17.10. / Sonntag, 18.10.
Dr. Schraishuhn, 75417 Mühlacker, Tel. 07041/6482

Sozialstation Vaihingen

Friedrichstraße 10, 71665 Vaihingen/Enz, Tel.: 18900

Ambulante Alten- und Krankenpflege
Telefon 18900

Haushaltsnaher Dienst mit Familienpflege
Telefon 18900

Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Anmeldung unter Tel. 18954

Beratungsbesuche und Pflegekurse
Telefon 18900

Wochenenddienst Sozialstation

Samstag, 17.10. / Sonntag, 18.10.
Van Bebber-Stark, Iris / Eckstädt, Galina / Lanik, Kerstin
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen vereinzelnde Pflegekräfte nicht 
benannt werden

Freie Hebamme

Alicia Schmidt, Weizenstr. 2
71665 Vaihingen/Enz, Tel. (07042) 78460

Kath. Hauspflegewerk Schwieberdingen

Im Seelach 13, 71701 Schwieberdingen
Tel. und Fax (07150) 353212

DRK-Kreisverband Ludwigsburg

Mobil mit Vorwahl (07141) 19222
Ambulante Pflege (07141) 121111
Allgemeine Sozialarbeit – Beratungsangebote: (07141) 121 235
Mobile Soziale Dienste
(Fahrdienste für Behinderte – Nulltariffahrten) (07141) 120 222
Essen auf Rädern Tel. (07141) 120 239
Hausnotruf – Auch im Alter sicher zu Hause leben (07141) 120 239

Beratung bei Trennung und Scheidung
Anmeldung unter Tel. (07141) 121-0
Beratung für barrierefreies Bauen und Wohnen (07141) 121245
Ambulantes betreutes Wohnen für psychisch Kranke 
(07141) 121231
Ausbildungen Erste Hilfe
Anmeldung, Termine (07141) 121-0 oder unter 
www.drk-ludwigsburg.de
Auskünfte (07141) 120245

Sozialverband VdK Nordwürttemberg

Kurfürstenstr. 9, 71636 Ludwigsburg, Tel. (07141) 9113500

Frauen für Frauen e.V.

Abelstr. 11, 71634 Ludwigsburg
Beratungen für Frauen in den Bereichen:
Krisen, Beziehungsprobleme, Trennung, sexuelle Gewalt, Essstörungen, 
Mobbing
Terminvereinbarung (07141) 220870
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (07141) 649443
Frauenhaus (07141) 901170
Beratung und Aufnahme von misshandelten Frauen und ihren Kindern
Wochenendnotruf LUNO (07141) 901170
Notruf für Frauen in akuten Gewaltsituationen

Sozialpsychiatrischer Dienst Landkreis Ludwigsburg

Königsallee 59, 71638 LudwigsburgAmbulante Beratung und Betreuung 
psychisch kranker Menschen
und deren Angehörige Tel. (07141) 144 2029

Notruf für vergewaltigte und misshandelte Frauen und Mädchen 
LB e.V.

Hahnenstr. 47, 71634 Ludwigsburg-Eglosheim Tel. (07141) 378496

Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung  
Landratsamt Ludwigsburg

Postadresse: Hindenburgstr. 40, 71638 Ludwigsburg
Besucheradresse: Martin-Luther-Str. 26, 71636 Ludwigsburg
Zuständigkeitsbereich: Eberdingen, Vaihingen an der Enz.
Tel.: 07141 144-5233

Kinder- und Jugendtelefon 0800/111 0 333

montags bis samstags von 14.00 – 20.00 Uhr

Elterntelefon 0800/111 0 550

montags bis freitags 09.00 – 11.00 Uhr
dienstags und donnerstags 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

DemenzZentrum

Betreuungsgruppe für Betroffene von Demenzkrankheiten, Alzheimer-Patien-
ten und verwirrte alte Menschen
Bahnhofstr. 86, 75417 Mühlacker Tel. (07041) 814690

Bestattungswesen

Bei einem Todesfall mit Beerdigung des Verstorbenen in der Gemeinde bitte 
unmittelbar an den Bestattungsordner Hubert Scholl, Hintere Straße 3, 
Wiernsheim-Iptingen, Tel. (07044) 5569 oder 8304 wenden.

Apothekennotdienstplan (Mühlacker/Vaihingen und Umgebung)

16.10. Schloss Apotheke Vaisana, Vaihingen, Andreaestr. 16/1, 
 Tel. 07042/3768100

17.10. Kloster-Apotheke, Horrheim, Klosterbergstr. 42,  Tel. 07042/3058

18.10. Sender Apotheke, Mühlacker, Hindenburgstr. 41, Tel. 07041/818030

19.10. Apotheke im Centrum, Illingen, Ortszentrum 3,  Tel. 07042/2955

20.10. Kloster Apotheke, Maulbronn, Klosterhof 36,  Tel. 07043/2358
  Heckengäu Apotheke, Mönsheim, Pforzheimer Str. 2,  
 Tel. 07044/9094880

21.10. Löwen Apotheke, Mühlacker (Dürrmenz), Hofstr. 4, Tel. 07041/3570

22.10. Stromberg-Apotheke, Sersheim, Am Markt 8,  Tel. 07042/32211
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Sprechzeiten Gemeindeverwaltung

Ab Montag, 04.05. mit vorheriger Terminvereinbarung:
Montag - Freitag 8:30 - 11:30 Uhr
Montagnachmittag 16:00 - 18:30 Uhr
Die Verwaltungsstelle Hochdorf/Enz und Nussdorf sind dienstags 
und donnerstags geschlossen.

Terminvereinbarung mit dem Bürgermeister
Wenn Sie ein besonderes Anliegen haben und eine zeitnahe 
Besprechung mit dem Bürgermeister wünschen, so wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeiterin des Bürgermeisters, Frau Andrea 
Wenninger, unter Tel. 07042/7990. Sie erhalten einen schnellst-
möglichen Besprechungstermin.

Öffnungszeiten Keltenmuseum
Hochdorf/Enz

Dienstag bis Freitag 
je einschließlich 9:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr
Samstag, sonn- und feiertags 
durchgehend von 10:00 bis 17:00 Uhr
Das Museum ist montags geschlossen.

Öffnungszeiten der Ausstellung
im Rathaus Nussdorf

Jeden letzten Sonntag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr und 
nach Vereinbarung (Tel. 07042 6703).

Öffnungszeiten der Ortsbüchereien

Eberdingen
montags   15:00 - 18:00 Uhr
donnerstags  16:00 - 19:00 Uhr

Hochdorf/Enz
montags   15:00 - 18:00 Uhr
donnerstags  11:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 Uhr

Nussdorf
dienstags   15:00 - 18:00 Uhr
mittwochs  11:00 - 12:00 Uhr
donnerstags  16:00 - 18:00 Uhr

Jedoch sind einige Regelungen notwendig geworden, um die 
erforderlichen Abstands- und Hygienevorschriften umsetzen zu 
können:
•	 Es dürfen sich max. 3 Besucher gleichzeitig in der Bücherei 

aufhalten.
•	 Medien dürfen nur ausgeliehen oder zurückgegeben werden. 

Der Aufenthalt sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Das 
weitere Verweilen in der Bücherei ist nicht erlaubt.

•	 Es ist auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Per-
sonen zu achten.

•	 Kinder unter 6 Jahren haben keinen Zutritt.
•	 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren haben nur in Begleitung 

eines Erwachsenen Zutritt.
•	 Besuchern/-innen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
•	 Das bereitgestellte Handdesinfektionsmittel ist vor Betreten 

der Bücherei zu verwenden.

Müllabfuhr

Donnerstag 15.10. Biogut + Restmüll 1100 L 
Dienstag 20.10. Flach 1100 L
Donnerstag 22.10. Restmüll + Restmüll 1100 L

Mundschutz am besten in die schwarze Tonne
Aus aktuellem Anlass gibt die Abfallverwertungsgesellschaft des 
Landkreises Ludwigsburg (AVL) Entsorgungshinweise für Hygi-

eneabfälle und Mundschutz. Generell muss getragener Mund-
schutz in der schwarzen Restmülltonne entsorgt werden – eben-
so wie alle Hygieneabfälle von Erkrankten. Um sicherzugehen, 
dass keine Infektionsgefahr besteht, dürfen die Abfälle nicht 
lose in die Restmülltonnen eingeworfen werden, sondern nur 
in einer fest zugeknoteten Plastiktüte. Der Deckel der Tonne 
muss geschlossen sein, um eine Verunreinigung der Straße zu 
vermeiden. Restmüll wird verbrannt. Viren und andere Krank-
heitserreger werden sicher abgetötet. Deshalb besteht kein wei-
teres Infektionsrisiko. Mundschutz, benutzte Taschentücher und 
sonstige Hygienepapiere von erkrankten Menschen dürfen nicht 
in die Biotonne gegeben werden. Für Gesunde gilt weiterhin: 
Hygienepapier wie Papierküchentücher, Papiertaschentücher, 
Papierservietten dürfen in die Biotonne. Übrigens: Mundschutz 
und Hygienepapiere gehören niemals in die Grüne Tonne FLACH.
Einrichtungen des Gesundheitsdienstes finden eine Liste mit ge-
werblichen Medizinalentsorgern unter: www.avl-lb.de/gewerbe/
service/private-dienstleister/

Aktuelle Informationen
aus Ämtern, Verbänden und Vereinigungen

VVS

VVS-HandyTickets jetzt über „PayPal“ bezahlen
Fahrgäste können VVS-HandyTickets jetzt noch einfacher kau-
fen. Die App „VVS Mobil“ bietet einen neuen Service: Ab sofort 
können HandyTickets auch über den beliebten Online-Zahldienst 
„PayPal“ bezahlt werden. Bislang standen den Fahrgästen die 
Kaufmöglichkeiten über SEPA-Lastschrifteinzug sowie Visa- und 
Mastercard zur Verfügung. Mit PayPal bietet der VVS seinen 
Kunden eine weitere Alternative, Tickets schnell und bequem 
zu kaufen.
Vorteil für PayPal-Kunden: Es ist keine vorherige Registrierung in 
der App erforderlich.

Zum HandyTicket:
Die Verkaufszahlen beim HandyTicket haben in der Vergangen-
heit von Jahr zu Jahr deutlich zugelegt. 2019 wurden bereits 9,5 
Millionen Tickets über die VVS-App gekauft. Über ein Viertel der 
Tickets im Gelegenheitsverkehr gehen mittlerweile online „über 
den Ladentisch“. Der VVS geht davon aus, dass nächstes Jahr 
jedes dritte Ticket per Handy gekauft wird.

LEADER Heckengäu

LEADER-Fördergelder für zwei Projekte in Wildberg und 
Gechingen
Moderne Medientechnik für die Kirche und mehr Platz für 
regionale Maultaschen
Die aktuelle Förderperiode von LEADER neigt sich dem Ende 
zu. Aktuell werden die letzten Gelder verteilt. In seiner Aus-
wahlsitzung vom 23. September hat der Vorstand von LEADER 
Heckengäu nochmals zwei Projekte befürwortet. Demnach wird 
die Ausstattung der Michaelskirche in Wildberg-Sulz mit mo-
derner Medientechnik gefördert. Gerade die jüngsten Monate 
der Coronapandemie haben gezeigt, wie wertvoll es ist, wenn 
Gottesdienste oder auch Konzerte live übertragen, oder auch 
aufgezeichnet werden können. In einer Zeit laufender Digitali-
sierung ist eine solche Modernisierung eine sinnvolle und gute 
Investition, befand das Gremium. Zudem gehen Fördergelder 
an den Betrieb „m3 Schwäbische Feinkost“ von Franziska und 
Maximilian Kömm in Gechingen für deren geplante Expansion. 
Das seit 2017 in der Kreuzstraße ansässige Gewerbe möchte im 
Gewerbegebiet von Gechingen (Herdweg) in größere Räumlich-
keiten umziehen. Mit diesem Antrag wird ein klassisches Beispiel 
regionaler Produktion gefördert, das die Produktionskette von 
den Erzeugern bis hin zum Verbraucher vor Ort betreibt und 
Arbeitsplätze am Ort schafft.
Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war die Vorbereitung 
einer neuerlichen Bewerbung der Region Heckengäu für die 
nächste LEADER Periode 2021 bis 2027. Für die Übergangszeit 
werden aktuell die Weichen seitens EU und Land so gestellt, 
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dass für bisherige LEADER Regionen auch in den Jahren 2021 
und voraussichtlich 2022 Projekte auf Basis bisheriger Entwick-
lungskonzepte eingebracht werden könnten. Die Vorstandssit-
zung fand im neuen Gemeindehaus in Wildberg-Sulz statt. Die-
ses Aushängeschild ehrenamtlichen Miteinanders sollte eigentlich 
zum Startprojekt von LEADER Heckengäu werden, scheiterte 
jedoch an einzelnen Förderauflagen. Mit rd. 20.000 ehrenamt-
lichen Arbeitsstunden errichtet und im Ehrenamt betrieben ist 
das Gemeindehaus dennoch ein Beispiel dafür, wie und dass 
die Gebietskulisse LEADER zu so manchem wertvollen Projekt 
motiviert und dazu beigetragen hat, dass Vieles im Heckengäu 
bewegt werden konnte.

Landratsamt Ludwigsburg

Ernährungszentrum Mittlerer Neckar

Basic cooking in den Herbstferien
In diesem Kochkurs in den Herbstferien können Schüler*innen 
ab Klasse 8 Praktisches fürs Leben lernen. An die Töpfe - fertig 
- los: unter diesem Motto können Erfahrungen im Kochen und 
Backen gesammelt werden. An drei Vormittagen werden einfa-
che und leckere Gerichte zubereitet und die Tische gedeckt wie 
beim Sternekoch.
Basic cooking findet am Montag, 26. Oktober, Dienstag, 27. 
Oktober, Mittwoch 28. Oktober 2020, jeweils von 10.00 bis 
13.30 Uhr statt.
Ein Kostenbeitrag in Höhe von 25,- Euro pro Person für die 
Lebensmittel ist beim Besuch des Kochkurses zu entrichten. 
Bitte Schürze, Geschirrtuch, Haargummi, Din A4 Ordner mit 6 
Unterteilungen und Behälter für übrige Lebensmittel mitbringen.
Anmeldeschluss ist der 19. Oktober 2020 (Tel.: 07141 144-
2700).
Veranstaltungsort ist das Ernährungszentrum Mittlerer Neckar, 
Hindenburgstraße 30/1, 
71638 Ludwigsburg.
Unsere Veranstaltungen finden mit Einhaltung der AHAL-Regeln 
(Abstandsgebot, Hygieneregeln, Alltagsmasken, Lüften) statt. Alle 
Teilnehmer*innen sollten bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung mit-
bringen.

Kirchliche Mitteilungen

Kirche in der Umgebung

Diakonische Bezirksstelle Vaihingen an der Enz
Heilbronner Straße 19, 71665 Vaihingen/Enz,
Tel: 07042 9304-0 / FAX: 07042 9304-13
E-Mail: info@diakonie-vaihingen.de
www.diakonie-vaihingen.de

Aktuelle Erreichbarkeit:
Aktuelle Erreichbarkeit – gilt bis auf weiteres
Mo – Do 9:00 – 12:30 Uhr / Di und Do 15:30 – 17:30 Uhr
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist die Arbeit der Dia-
konischen Bezirksstelle Vaihingen/Enz leider personell und zeit-
lich nur eingeschränkt möglich. Termine sind im Augenblick 
nur nach telefonischen Absprachen und unter Einhaltung der 
Corona-Hygienestandards möglich.
Falls Sie in Not sind und/oder Unterstützung benötigen, können 
Sie uns anrufen, einen Brief oder eine E-Mail schreiben.
Falls Sie haltbare Lebensmittel spenden möchten, bitten wir Sie 
uns anzurufen. Kleiderspenden oder verderbliche Lebensmittel 
können wir leider immer noch nicht annehmen. Wir bitten um 
Verständnis.

Folgende Notfallbereitschaften sind eingerichtet:

Sozial- und Lebensberatung
Erste Anlaufstelle bei sozialrechtlichen Fragen, bei Fragen rund 
um Schwangerschaft, bei persönlichen Problemen, Krisen oder 
Konflikten
Telefonische Sprechzeiten: 
dienstags zwischen   15:30 - 17:30 Uhr

donnerstags zwischen   9:00 - 11:00 Uhr
Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer Telefonnum-
mer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Dann rufen wir Sie zurück.
Petra Rapp, Telefon 07042 9304 31; 
E-Mail: rapp@diakonie-vaihingen.de
Andrea Magenau, Telefon 07042 9304 11; 
E-Mail: magenau@diakonie-vaihingen.de

Kurberatung
Beratung und Vermittlung von Mütterkuren und Mutter/Vater-
Kind-Kuren
Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer Telefon-
nummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Dann rufen wir 
Sie zurück.
Michaela Siems, Telefon 07042 9304 30; 
E-Mail: siems@diakonie-vaihingen.de

Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Beratung für Menschen in belastenden Lebenssituationen, bei 
Konflikten in Partnerschaft und Familie
Telefonische Sprechzeiten: dienstags und donnerstags zwischen 
14:00 - 16:00 Uhr
Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer Telefonnum-
mer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Dann rufen wir Sie zurück.
Heidelinde Finkbeiner-Knapp, Telefon 07042 9304 20

Schuldnerberatung
Beratung für überschuldete Menschen

DBS Schuldnerberatung: Frau Krieg ist i.d.R. Di, Mi und Do 
erreichbar. Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer 
Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Dann rufen wir Sie zurück.
Frau Krieg, Telefon 07042 9304 12; 
E-Mail: krieg@diakonie-vaihingen.de

KDV Schuldnerberatung
Telefonsprechstunde: montags von 9:00 - 12:00 Uhr und don-
nerstags 15:00 - 18:00 Uhr
Sie können uns auch gerne eine Nachricht mit Ihrer Telefonnum-
mer auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. 
Dann rufen wir Sie zurück.
Schuldnerberatung - Verwaltung + Anmeldung 07042 9304-34, 
Frau Franzke 07042 9304-32, Frau Kußmaul 07042 9304-33

Suchthilfe
Beratung, Behandlung und therapeutische Hilfe
Außensprechstunde der PSB Kornwestheim
Christine Schiller, Telefon 07154 805975 0

Folgende Angebote finden in dieser Zeit nicht statt:
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
· in Vaihingen/Enz: Kontakt: Alfons Kirsch, Tel: 07042 14587
· in Großsachsenheim: Kontakt: Richard Fromberger,
Tel: 07145 931493

Kontaktstüble
Offener Treffpunkt für Menschen mit seelischen Belastungen und 
psychischer Erkrankung

Café Mittendrin
Angebot des Sozialpsychiatrischen Dienstes Ludwigsburg
Service-Telefon: 07141 144 2029

Trauercafé

Tafelladen Vaihingen an der Enz

Büro für Tafelausweise

Tafel-Café

VON SPLITTERN, BALKEN UND SCHMUTZIGER WÄSCHE

 
 Foto: Bild von M W auf Pixabay

Eine Frau hat ihre Freundin zu 
Besuch. Beim Kaffeetrinken er-
zählt sie ihr, wie unordentlich 
die neuen Nachbarn sind: "Ihr 
Haus ist nie aufgeräumt, der 
Garten verwildert, die Kinder 
schmutzig. Und schau dir bloß 
mal ihre Wäsche an, die da 
draußen an der Leine hängt. 
Siehst du die dunklen Streifen 


